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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.02.1991 

Geschäftszahl 

90/10/0175 

Rechtssatz 

Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung zum Fangen und Halten von Singvögeln kann nicht 
erfolgreich mit der "Beobachtung des Vogelzuges" oder den Argumenten, daß durch Fangen und kurzzeitiges 
Halten der Vögel der Bestand dieser Vogelart nicht gefährdet oder vernichtet werde und daß der Vogelzug auch 
zur Information der Bevölkerung, zur Gewinnung von Anschauungsmaterial für den Unterricht in Schulen und 
dgl wünschenswert sei, begründet werden, weil 

§ 13 Abs 5 Stmk NatSchG die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ausschließlich aus den in seinen lit a bis c 
genannten Gründen vorsieht. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

91/01/0149 E 16. Dezember 1991 

91/01/0148 E 16. Dezember 1991 


